
 

Az: 902.400 Haushalt 2021, Seite 1 

 

Gemeinde Eriskirch   

Bodenseekreis 

 

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 
Aufgrund des § 81 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert durch Gesetze vom 
15.12.2015 (GBl. S. 1147) und vom 17.12.2015 (GBl. 2016 S. 1) hat der Gemeinderat am 

25.03.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen: 
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Das Landratsamt Bodenseekreis hat mit Erlass vom 01.04.2021 die Gesetzmäßigkeit der Haus-
haltssatzung bestätigt und, soweit erforderlich, die Genehmigung erteilt. 

 

Hinweis: 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden Würt-
temberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Absatz 
4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser 
Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung be-
gründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 

Eriskirch, den 14.04.2021 

 

Arman Aigner 
Bürgermeister 

 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung wird hiermit gem. § 81 Abs. 3 der Gemeindeordnung öffent-
lich bekanntgemacht. Der Haushaltsplan liegt in der Zeit von 

 

Montag, den 26.04.2021 

Mittwoch, den  05.05.2021 

 

je einschließlich auf dem Rathaus, Zimmer 11, während den üblichen Sprechzeiten öffentlich 
aus. 
 

 

 

 

Verfahrenshinweise: 

Kurzbezeichnung und Aktenzeichen 

Beschlossen im Gemeinderat am   25.03.2021 

ausgefertigt am      14.04.2021 

bekannt gemacht / bereitgestellt (www.eriskirch.de) 23.04.2021 - 23.05.2021 

 


